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Das Weltwirtschaftssystem ist seit 1975 
zerrüttet. Kennzeichnend sind die Inflation 
bei gleichzeitiger hoher Arbeitslosigkeit und 
scharfem Rückgang des Wirtschaftswach
stums. Mit der Inflation waren in den letzten 
Jahren zahlreiche internationale Konferen
zen der Notenbankpdisidenten und ihrer 
okonomischen Berater befasst. Das Ergebnis 
war gleich null. Die Wirtschaftstheorie ist 
der Situation nicht gewachsen. Ihr Versa gen 
war schon klar, als vi.ele Okomomen sich in 
den 50er J ahren dem folgenschweren Irrtum 
hingaben, die Theorie von Keynes 1 als dy
namische Theorie zur Begründung einer 
expandierenden Volkswirtschaft zu verste
hen, wahrend Keynes, wie sein bester Freund 
erklart, an eine statische Theorie dachte 2. 

Keynes blieb mit seiner Theorie der Voll
beschaftigung der grossen englischen Tradi
tion verbunden. John Stuart Mill gab dieser 

Tradition 1875 dahin Ausdruck 3, dass sich 
die damals durch die erste industrielle Re
volution geschaffene Wirtschaftswelt des 
Laissez-faire zum Übergang zu einem beru
higteren Gesellschaftstyp gezwungen sehen 
wird. AIs kennzeichnend für diesen sah er 
eine nur wenig wachsende Kapitalbasis bei 
nur wenig wachsender BevOlkerung an mit 
einem Nullwachstum der Wirtschaft, ohne 
dass die Folge ein Stillstand des sozialen 
und kulturellen Fortschritts sein müsste. 
Bekanntlich mehren sich die Okonomen, 
Politiker und Ethiker, die über die heutige 
katastrophale Wirtschaftskrise hinausblic
kende Zurkunftsperspektiven inahnlicher 
Richtungs sehen wollen. Bekannt ist auch, 
dass der Club of Rome 4 mit seiner Analyse 
der wirtschaftlichen Weltlage zuerst die Idee 
des Nullwachstums gegenüber einer der 
Idee des Wirtschaftswachstums verfallenen 

1. .J. M. KEYNES, The General Theory 01 Employment, Interest and Money, 1936 (viele spiitere Ausga.-
ben). 

2. R. F. HARROD, Towards a Dynamic Economws, 1948, 19 f. 
3. .J. STo MILL, Principles 01 Political Economy, 1975. 
4. D. MEADWS n. a., Die Grenzen des Wachstnms, 1972; dazn die Zweite Untersnchung in Anftrag des 

Club of Rome über die Strategien des Wberlebens: E. Pestel n. M. Mesarorits, Menshheit am Wendepmht, 
1974. 
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Menschheit die Notwendigkeit einer Neube
sinnung auf den Sinn der Wirtschaft, der 
menschlichen Existenz und auf die geistigen 
und kulturellen Werte sprach. 

Nicht überraschendenderweise meldeten 
sich sofort Okonomen, die meinten die vom 
Aub unternammene Analyse der Tatsachen 
und der Zukunftsaussichten sei zu pessimi
stisch. Es waren Okonomen, die nicht über 
den Tageshorizont hinauszu blicken vermo
gen. In den wenigen Jahren seither hat die 
okonomische Welt situation sich so veran
dert, dass kein Zweifel mehr bestehen kann, 
dass die Industrielander der freiheitlichen 
Welt gar nicht anders konnen, als sich dem 
Zwang der Reduzierung der Wachstumswün
sche zu fügen, schon allein aus dem Grunde, 
das s der wachsende Energiebedarf ange
sichts der Erhohung der Olpreise nicht oh
ne Verminderung der Wachstumsansprüche 
wird zu befriedigen sein. Dazu kommt die 
weltweite Verknappung der Rochstoffe, die 
die Entwicklungslander unterstützen wird 
in ihrem Ruf nach einer neuen Weltwirt
schaftsordnung, die gerechte Preise für ihre 
Rohstoffe gewarleistet und sie weniger ab
hangig macht von den durch die Konjunktur
gegebenheiten der Industrielander abhangi
gen Preisbewegungen. Nicht zu vergessen 
sind die Kosten der Eindammung der Um
weltverschmutzung, die das Sozialprodukt 
der Industrielander stark belasten werden. 

Die Schwierigkeiten werden noch bedeu
tend vergrossert durch die Wanderungsbe
wegung vom Land zur Stadt. 1m J ahr 1900 
gab es 11 Stadte in der Welt mit je einer 
Bevolkerungszahl von über 1 Millíon, 1975 
waren es 191 Stadte solcher Grosse haupt
sachlich in der dritten Welt: gegen Ende 
unseres J ahrhunderts werden 90 per 100 der 
Menschheit in Grossstadten wohnen. Für 

JOHANNES MESSNER 

diese ungezahlten Millionen Menschen muss 
Arbeit, Wohnung und Nahrung beschafft 
werden. Wie das moglich sein wird, ist heute 
unvorstellbar. Ein Weltproletariat giganti
schen Ausmasses wird den Industrielandern 
gegenüber stehen. In diesen herrscht neben 
der Inflationeine Arbeitslosigkeit, deren 
überwindung nur von einem neuen Kon
junkturanstieg zu erwarten ist. Von einem 
solchen zeigen sich vorderhand nur sparli
che Anzeichen. Auf Besserung in naher Zuk
nafs zu hoffen scheint vielen Experten als 
Illusion, weil der lange überverbrauch, er
sichtlich aus den Inflationsraten, die Volk
swirtschaften zu schwer in ihren Grundlagen 
geschadigt hato Was auf das Konto von ideo
logischem Starrsinn geht, ist daraus zu er
sehen, dass Sowjetrussland im Jahre 1975 an 
die 200 Millionen Tonnen Getreide aus den 
USA einführen musste, wahrend Russland 
vor 1914 das halbe Europa mit Getreide 
versorgte. 

Alle diese Tatsachen mussten erwahnt 
werden, weil sie von ausschlaggebender Be
deutung für die Frage der Lohngerechtigkeit 
unter den heutigen Verhaltnissen sind. Die 
Wohlstandsentwicklung nach dem Zweiten 
Weltkrieg beruhte darauf, dass billige Ener
giequellen, billige Rohstoffe und billige Ar
beitshafte (10 Millionen Gastarbeiter in Eu
ropa) zur Verfügung standen. Die einheimi
schen Arbeitnehmer hatten am Wohlstand 
zum mindesten den Anteil, der nach einem 
angeblich okonomischem Gesetz immer in 
einem festen Verhiiltnis zum Eigentum
seinkommen auf das Arbeitseinkommen fiel. 
Nach diesem Verhaltnis gelangte auch die 
Arbeiterschaft zu ihrem Anteil am wach
senden Wohlstand. Es wuchs das Sozialpro
dukt und so auch die auf Arbeit und Eigen
tum entfallenden Teile. Die organisierte 
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Arbeiterschaft, die Gewerkschaften, sorgten 
dafür, dass bei Abschlüssen des Kollektiv
vertrags nicht nur die Inflation abgegolten 
wurde, sondern eine tatsachliche Erhohung 
des Realeinkornmens erfolgte. Nimmt man 
als Indikatoren den Besitz von Persone
nautos, Fernsehapparaten, Kühlschranken, 
Waschmaschinen, Auslandsreisen, dann dürf
te der Wohlstandsanteil der Arbeiterschaft 
in den IndustrieUindern kaum zu bestreiten 
sein. Realistisch und verantwortungsbewusst 
denkende Okonomen haben ich seit Jahren 
immer entschiedener dahin ausgesprochen, 
das s die Arbeiterschaft durch die Macht ih
rer Organisationen sowie durch die Macht 
ihrer Zahl bei Parlamentswahlen sich einen 
übergrossen Anteil am Sozialprodukt zu 
sichern wusste. Die damit verfügbare Mas
senkaufkraft hat nach Meinung dieser oko
nomen wesentlich zur Steigerung der Infla
tionsraten beigetragen, da die Arbeitgeber 
durch hohere Preise die hoheren Kosten 
auszugleichen suchten. Dazu kam die Ausga
bewilligkeit der Regierungen, um ihre Par
teien an der Macht zu halten. Nicht nur wur
den dadurch die sozialpolitischen Einrich
tungen zahlreicher Industriestaaten in Sch
wierigkeiten versetzt, die Inflationsspiralli 
empfing dadurch kraftige Anstosse. Mit dem 
inflationsbedingten Übervebrauch litt die 
Kapitalbasis der Volkswirtschaften. Die Fol
ge ist die Wirtschaftskrise der Industrielan
der, die sich zwangslaufig weltweit auswir
ken und die unterentwickelten Volkswirt
schaftenschwer in Mitleidenschaft ziehen 
musste. 

Das Zentralproblem der Einkommens
und daher auch der Lohnpolitik ist die Er
mittlung der Einkornmensanteile von Eigen
tum und Arbeit, die einerseits der Gerechtig
keit gegenüber der Arbeiterschaft und Ar-
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beitgeberschaft, andererseits gegenüber der 
Gemeinschaft im ganzen entspricht. In der 
Frage der Lohngerechtigkeit wie auch der 
Preisgerechtigkeit handelt es sich um die 
soziale Gerechtigkeit. Diese ist nach dem 
allgemeinen Wortgebrauch die Gerechtigkeit, 
in der die grossen Einkommensgruppen sich 
gegeneseitig zuerkennen, was nach ihrer 
Leistung und deren Ertrag das «Ihrige» 
(suum) ist, aber auch der Gemeinschaft des 
Staatsvolkes das zukommen lasst, was zu 
beanspruchen ihr zusteht. Das ihr Zukom
mende (suum) besteht in dem, was der Staat 
braucht zur Finanzierung seiner Haus
haltsbedürfnisse und Wohlfahrtsaaufgaben. 
Reicht das Steueraufkommen dazu nicht hin, 
muss der Staat entweder Anleihen aufneh
men oder durch Erhohung der Steuern und 
Abgaben die notwendigen Mittel beschaffen. 
Als Folge steigen die Preise, die Inflation 
kommt weiter in Gang, jedoch Kaufkraft 
des Geldes und der Einkommen der ge
sellschaftlichen Gruppen sinkt. In dem 
gewohnten Egoismus suchen die gesellschat
lichen Gruppen beim Kollektivvertrag mo
glichst hohe Anteile am Produktionsertrag 
zu ,erreichen in der Form von Geldeinkom
meno Dass sie dabei vor allem auf ihren 
Anteil bedacht sind, kann nicht wunderneh
meno Was überraschen muss, ist die vollige 
Autonomie der Sozialpartner: der Staat, die 
Regierung, darf sich nicht einmischen. Nun 
íst aber die Regierung für Bestand und Ent
wicklung des Gemeinwohls, auch des wirt
schaftlichen. verantwortlich. 

Weil der staatlichen Autoritat jede Mit
wirkung beim Abschluss von Kollektivver
tragen versagt ist, musste es mit dem Er
starken der Interessenmachte bei der Durch
setzung überhohter Forderungen zur Infla
tion und zur Zerrtüttung der Funktionsfahig-



114 

keit der VoIkswirtschaft kommen, die wir 
heute als Krise und ArbeitsIosigkeit erleben. 
Heute ist es allgemeine Ansicht, dass den 
Gewerkschaften eine erh6hte Verantwortung 
für die fortschreitende Inflation zukommt. 
Denn die durch ihre Einkommensforderun
gen überh6hten Masseneinkommen haben 
zunachts unmitteIbar eine Ausweitung der 
Nachfrage zur FoIge, die bei gIeichbIeiben
der Wertproduktion sich in Preissteigerun
gen und daher in Inflation auswirken muss. 
Es ist die Tragik der freiheitIichen Demokra
tie in ihrer gegenwartigen Verfassung, dass 
in ihr die Freiheitsidee des IndividuaIismus 
von den organisierten Gruppen übernom
men wurde, die auf die m6glichste Befriedi
gung ihrer Interessen bedacht sind 5. En
gIand ist der Wegbereiter der modernen 
politischen Demokratie geworden, mit sei
nen durch nicht endende Reihen von 
Streiks durchgesetzten Einkommensforde
rungen kommt es nun in Gefahr, zuro Toten
graber ihrer freiheitlichen Demokratie zu 
werden, wenn nicht die notwendigen harten 
Entscheidungen getroffen werden. Die bIos
se AnkIage gegen Gewerkschaften und Par
teien, die für die Inflation verantwortlich 
sind, muss sich als unwirksam erweisen und 
muss die mit solchen AnkIagen um WahIer
stimmen kampfenden Parteien enttauschen. 
Denn die organisierte Arbeitrerschaft spricht 
aIs Wahlerschaft auf soIche AnkIagen nicht 
ano Sie hat auf Grund ihrer Organisations
und MonopoImacht die M6glichkeit, sich ein 
wertbesilindiges Einkommen zu sichern: 
im Kollektivvertrag wird zum mindesten die 
AbgeItung der Inflationsrate gefordert und 
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niemand wird darin eine Ungerechtigkeit fin
den wollen. Jedoch die damit einhergehende 
Steigerung der Lohnkosten wird von den 
Arbeitgebern in PreiszuschIagen aufgefangen 
und wieder wird clarin schwerlich eine Un
gerechtigkeit gesehen werden k6nnen, auch 
nicht in Preiszuschlagen, die Gewinne erm6-
glichen, die zu Investitionszwecken verwen
det werden. Denn Investitionen erfoIgen er
fahrungsgemass hauptsachlich aus Gewin
nen. 

Die mit Lohn-und Preisbewegungen, In
vestitionsbedarf und Inflation gestellte Pro
bIematik ist nur Zu lOsen, wenn auch die im 
GemeinwohI bergründeten Forderungen aIs 
Verpflichtungen der soziaIen Gerechtigkeit 
anerkannt werden. Diese darf nicht nur auf 
die Befriedigung der Gruppeninteressen der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezogen sein. 
Vor allem muss der Investitionsbedarf be
friedigt werden, wenn die Zukunftsentwick
Iung der VoIkswirtschaft und die Arbeit
spIatze gewahrleistet sein sollen. Denn Ar
beitgeber ist im Grunde die Volkswirtschaft 
aIs Ganzes. Die Millionen Arbeitslos,en an 
der Jahreswende zu 1976 beweisen dies. 
Erstes Gebot der Lohngerechtigkeit wird 
daher eine Lohnh6he sein, die nicht zum 
Hindernis für die Arbeitsbeschaffung wird. 
Dberh6hte L6hne von Gruppen der Beschaf
tigten blockieren die Vollbeschaftigung. Das 
ist ein unerbittliches Gesetz einer jeden 
VoIkswirtschaft, der freiheitlichen wie der 
kommunistischen. Die Ietzteren umgehen 
dieses Gesetz dadurch, dass sie das Lohnni
veau der Beschaftigten so niedrig halten, 
dass die Vollbeschaftigung dauernd erzielt 

5. Vgl. dazu GoETZ BRIEFS, Laissez-faire - Pluralismus. Demokratie und Wirtschaft des gegenwiirtigen 
Zeitalters, 1966; drs. Gewerkschafts-probleme in unsserer Zeit, 1968. 
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wird. In der freiheitlichen Wirtchaft kommt 
ein solches Lohnniveau nicht zustande, weil 
sich die Vertreter der Eigentümer-und Ar
beiterinteressen als Funktionare ihrer Or
ganisationen durch Erfolge für die Gruppen, 
die sie vert~eten, legitimiert sehen lassen 
wollen. Dabei wird die Grenze überschritten, 
die Keynes mit Nachdruck zur Vermeidung 
der Inflation beachtet wissen wollte: Wenn 
mit den Mitteln der zentralen Geld-und 
Fiskal politik die Vollbeschaftigung erre
icht ist, trete die klassische Theorie der 
NationalOkonomie wieder voll in Geltung 6. 

Der Markt sollte wieder massgebend sein 
für Preis, Zins, Renten und auch für den 
Lohn. Der Markt sollte ohne Monopolbildung 
über die nach der Produktivitatsregel anfal
lenden Einkommensgr6ssen entscheiden. 
Nur auf dem Arbeitsmarkt bleibt die Mono
polstellung der Gewerkschaften gewahrt, 
haben diese daher auch erh6hte Verantwor
tung für die Beachtung der Produktivitatsre
gel. 

Die Inflation, das kann nach allen Wah
rungskonferenzen nicht mehr zweifelhaft 
sein, wird nur überwunden werden, wenn 
die Verantwortung der Kollektivvertragspar
teien gegenüber dem Gemeinwohl institutio
nalisiert ist. Einer der bedeutendsten engli
schen Okonomen, Aubery J ones (Cambridge) 
hat dazu einen sehr beachtenswerten Vor
schlag gamacht in seinem Buch «Die neue 
Inflation» 7. Was ihn veranlasst hat, waren 
seine Erfahrungen als Vorsitzender der 
Preis-und Einkommenskommission in Gros
sbritannien, der er viele Jahre war. Er geht 
davon aus, dass die Gewerkschaften po]iti-

6. J. M. KEYNES, a.a.O. Ausg. 1964, 378. 
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sehe Institutionen sind, keineswegs nur 
6konomische wie meistens angenommen 
wird. Die Haltung der englischen Gewerk
schaften bei ihren Lohnforderungen sieht 
er begründet durch ihre politische GleichsteI
lung in der heutigen Demokratie und durch 
das rasche Wirtschaftswachstum, das ihren 
Anteil am wachsenden WohIstand zu einer 
Sache der Fairness mache. Das Management 
erhebe in den h6heren Preisen die notwen
digen Investitionsmittel von den Konsumen
ten durch Zuschlag zu den Lohnkosten. Bei 
dieser Sachlage sei die zunehmende Be
schleunigung der Inflation unvermeidlich. 
J ones schlagt die Bestellung einer von 
Arbeitgeber-und Arbeitnehmerorganisatio
nen beschickten Komission vor. Diese hatte 
Empfehlungen und Richtlinien der Einkom
menspolitik an die Regierung zu erstatten. 
Bei den Einigungsverhandlungen sollen aus
sdhliesslich sachliche Erwagungen nach Pro
duktivitats-und Gemeinwohlgesichtspunkten 
massgebend sein, und zwar ebenso im Den
ken auf weite Sicht wie bei konkreten 
Einzelempfehlungen. 1m Notfall sollte die 
Regierung zur Erzwingung der Einhaltung 
dieser Empfehlungen berechtigt sein. Das 
Jonesmodell ist nicht realisiert worden. 

Die konservative Regierung versuchte 
durch eine Gesetzgebung, die den Gewerk
schaften die Verantwortung gegenüber dem 
Gemeinwohl nahelegte, den Zusammenbruch 
der Volkswirtschaft Grossbritanniens zu 
verhindern. Jedoch durch einen Streik wi
dersetzten sich die Gewerkschaften der 
Kohlenbergarbeiter den ergangenen Gesetzen 
und zwangen die konservative Regi.erung zur 

7. AUBERY JONES, The New Inllation. The Politics 01 Prices and Incomes, 1973. 
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Ausschreibung von Neuwahlen. Obwohl die 
Losung der konservativen Partei war: «Wer 
regiert Grossbritannien?, das vom Volk ge
wahlte Parlament oder die Gewerkschaften», 
gewann die Labourpartei die Wahlen, die 
Inflation und die Arbeitslosenziffern schnell
ten weiter hinauf. Das Wahlergebnis bildete 
für eine Demokratie wie die englische, die 
sich mit Stolz als die Mutter der Parlamente 
bezeichnen konnte, ein Ereignis in der Ge
schichte der modernen politischen Entwick
Iung, dessen Wirkung noch nicht abzusehen 
ist. Dass die Labourrregierung die Inflations
bekampfung damit begann, die Hochstgrenze 
der Lohnforderungen der Gewerkschaften 
mit 6 Pfund festzusetzen, ist unverstandlich 
bei dem vielgerühmter politischen Sinn des 
Englanders. Keine Regierung kann ein Lais
sez-faire für den Forderungswillen der Ge
werkschaften verantworten, weil das Ge
meinwesen einer anarchistischen Entwick
lung preisgegeben ware mit allen Folgen 
einer volligen Zerrüttung der Volkswirt
schaft. 

Das Modell von Aubery Iones hat den 
Vorzug, das s es vom Gemeinwohl her ge
dacht ist und me Verantwortung für die 
davon geforderten Verhaltensprinzipien von 
dem Punkt aus entwickelt, wo das Prinzip 
der Demokratie im okonomischen Bereich 
seinen Platz hato Dieser Punkt liegt bei der 
Steuerung der Volkswirtschaft im ganzen 
und der Anteilnahme an dieser Steuerung 
durch alle Interessengruppen der Wirtschaft 
unter Beteiligung der für das GemeinwohI 
verantwortlichen staatlichen Autoritat. Die
ser Steuerung würde die Wirtschafts-, 
Preis-, Lohn-und Wahrungspolitik unterlie. 
gen. Die Tarifhoheit (Autonomie der Kollek
tivverstragsparteien) ware nicht angetastet, 
jedoch der Gemeinwohlverantwortung der 
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Regierung ware wenn notig die Moglichkeit 
des Eingriffs gegeben, ihre im GemeinwohI 
begründete Hoheit gegenüber den Interes
senverbanden gewahr1eistet. Dass das Mana
gement nicht mehr auf hohere Preise auswei
chen konnte, würde den Damm gegen die 
Inflation bilden. Bei erreichter Preisstabili
tat denkt Iones sogar an Preiskorrekturen 
nach unten, da der Wettbewerb zu Rationa
lisierungsmassnahmen drangen würde. Die 
Arbeiterschaft würde sich nicht nur über 
keine Minderung der Tarifautonomie zu bek
lagen haben, die Arbeiterinteressen kamen 
voll zu ihrem Recht, da die Gewerkschaften 
ihre Hand unmittelbar am Schalthebel der 
Wirtschafts-, Preis-und Lohnpolitik hatten. 
Das Ionesmodell ware eine demokratisch
korporative Institution zum Zweck der 
Steuerung der Wirtschaftsentwicklung im 
Interesse aller Wirtschaftsgruppen. Ihm liegt 
der Gedanke zugrunde, dass im Prozess der 
Verteilung unter Offenlegung a1ler massgebli
chen Daten eine Verstandigung das Zweck
massige für alle Gruppen ist im Gegensatz 
zum Kampf mit seinen nachteiligen Wirkun
gen für die gesamtwirtschaftliche Entwichk
lung und damit auch für die Arbeiterschaft 
selbst. 

Aus der Verlinderung aller für die Lohn
gerechtigkeit massgebenden Daten und aus 
der Reduzierung der Fortschrittserwartun
gen auf ein Nullwachstum den Schluss zu 
ziehen, das s dem Produktivitatsimperativ 
weniger Bedeutung zukomme, ware vollig 
verfehlt. Das genaue Gegenteil ist die wirkli
chen Forderung der neuen Datenlage. Allein 
die Bevolkerungsvermehrung, die Nahrungs
mittelknappheit, die Verknappung der Rohs
toffvorrate erfordern gewaltige Anstren
gungen zu hochsten Produktivitatsleistungen 
jeder einzelnen Volkswirtschaft. Die Indu-
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striewirtschaften werden nicht nur KapitaI 
für die unmittelbare Entwicklungshilfe be" 
reitstellen müssen, sie müssen auch Hilfe 
anbieten, dass die Entwicklungslander zu 
steigender Produktivitat ihrer Wirtschaft 
kommen und zu vollen Partnern in der in
ternationalen Arbeitsteilung werden. Das 
kann gar nicht anders geschehen, als dass 
die Industrielander manchen Wirtchaftsz
weig eingehen las sen und die von ihm bisher 
erzeugten Waren von den Entwichklungslan
dern aufnehmen. Das würde eine Umstruktu
rierung der hochentwickelten Volkswirt
schaften zur Folge haben. Diese Volkswirt
schaften würden sich auf die Produktion 
hochwertiger Maschinen für die Entwick
lungslander umstellen. Die sozialwirtschaft
liche Produktivitat der Industrielander müs
ste so gesteigert werden, dass die Arbeitneh
mer, die in der sich umstrukturierenden 
Volkswirtschaft vorübergehend arbei tslos 
werden, ihren Lohn weiter beziehen kom
men, bis sie auf den neuen Arbeitsplatz UID

geschult sind. 
Erhohung der volkswirtschaftlichen Pro

duktivitat wird zur dringendsten Aufgabe 
der Lohngerechtigkeit. Man denke, dass nach 
dem IWF (Internationaler Wahrungsfond) 
das Prokopfeinkommen der 40 armsten Lan
der der Welt mit einer Einwohnerzahl von 
einer Milliarde in zehn Jahren von 105 auf 
108 Dollar stieg, wahrend jenes der Indu
striestaaten von 3100 auf 4000 sich erhohte, 
also um 3 Dollar auf der einen Seite und um 
900 Dollar auf der anderei. Niemand in den 
Industriestaaten, der bei gesundem Sinn ist, 
kann angesischts dieser Situation sich ver
hehlen, dass enorme Anstrengungen notwen
dig sind, um dieser armsten Milliarde von 
Menschen ein menschenwürdiges Dasein zu 
schaffen und die dafür gebotenen eigenen 

117 

Ansprüche auf Einkommenserhohungen und 
Wohlstand zurückzustellen. Voraussetzung 
der Neuverteilung des Gesamteinkommens 
der Welt wird eine Mentalitatsanderung sein, 
in der den Forderungen der Gerechtigkeit 
der erste Platz zuteil wird. Tatsachlich ist 
heute noch überall in den WohIstandslan
dern die alte Mentalitat beherrschend mit 
Erwartungen auf Erhaltung und Erhohung 
del' Realeinkommen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Die Zeit für die Erfüllung 
solcher Erwartungen dürfte endgültig vorbei 
sein. Die anzustrebende Mentalitat muss ler
nen, erstens die Wirklichkeit der vorhande
nen Wirtschaftsdaten zu sehen, zweitens die 
Forderungen der Gerechtigkeit und des men
schlichen Brudertums zu erfüllen. Wie weit 
beides der Fall sein wird, kann aus der Zahl 
und Harte der Verteilungskonflikte ersehen 
werden, die um das geringere Sozialprodukt 
in den W ohlstandslandern auftreten werden. 
Zu fürchten ist, dass die Interessenmachte 
diese Konflikte mit ideologisch gebundenem 
Blick austragen ohne Gedanken daran, dass 
ein Viertel der Menschheit, eben jene Milliar
de, unter standiger Unterernahrung leidet, 
Kinder zu Tausenden jeden Monat Hungers 
sterben. 

Die Gerechtigkeit forderrt dringend eine 
neue Weltwirtschaftsordnung. Die Entwichk
IungsHinder haben 1975 bei der UNIDO-Kon
ferenz in Lima eine Anderung der Weltwirt
schaftsordnung mit dem Ziel grosserer Ge
rechtigkeit gefordert. Sie werden mit Hart
nackigkeit auf dieses ZieI hinarbeiten Für 
die westlichen freiheitlichen Demokratien 
werden Schwierigkeiten daraus entstehen, 
dass eine betdichtliche Zhahl von Entwick
lungslandern keine Staatsforrn nach den 
Prinzipien der westlichen Demokratie be
sitzen, sondern unter Herrschaftssystemen 
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stehen, in denen Grundrechte des Menschen 
wie das Recht auf freie Parteibildung und 
auf freie Koalition nicht anerkannt werden. 
Die Frage der Lohngerechtigkeit ist schon 
dadurcht gestellt, dass solchen Landern Waf
fen geliefert werden, nicht minder aber da
durch, dass in den Landern der Waffenpro
duktion Arbeitsplatze und Lohneinkommen 
geschaffen werden in einer Zeit, wo einzelne 
von ihnen eine Million Arbeitslose z1ihlen. 
Tmmerhin wandte sich der franzosische Kar
dinalFranc;:ois Marty in einer Predigt in 
Paris am 12.1. 1976 gegen den weItweiten 
franzosischen Waffenhandel, wobei er sagte: 
«Frankreich verteidigt zu Recht den Frieden. 
Aber aus falsch verstandener wirtschaftli
cher Notwendigkeit gleicht es seine Zah
lungsbilanz durch die Entwiklung des Waf
fenhandels aus»; der Waffenhandel werde 
heute zu einer regelrechten Institution; «wir 
dürfen uns nicht dazuentschliessen, Geld 
zu verdienen, indem wir den anderen To
deswerkzeuge in die Hand geben.» Jeder
mann wird dem franzosischen Kardinal 
dankbar sein, allerdings sich nicht verhehlen, 
das s der franzosische Minister recht hat, 
dass andere Nationen die sich eroffnende 
Chance sofort benützen und die offen blei
bende Nachfrage nach Waffen befriedigen 
würden. Das zeigt, dass nur eine internatio
nale Regelung, ausgestattet mit schweren 
Strafmassnahmen, eine Einschrankung des 
Waffenhandels herbeiführen konnte Eine 
solche Regelung ware besonders auch aus 
dem Grund wünschenswert, weil Waffen in 
Entwicklungslander gehen und von diesen 
zum Teil mit Geldern aus der von den frei
heitlichen Staaten ihnen zufliessenden finan
ziellen Entwicklungshilfe bezahIt werden. 
Das ist ein furchtbarer Zirkel, aber die na
tionalen Egoismen, die militarischen Presti-
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gebestrebungen und die vorhandenen politi
schen Gewaltsysteme geben internationalen 
Einrichtungen zur Beschrankung des Waf
fenhandels, realistisch gesehen, wenig Aus
sicht auf Erfolg 

Die dargestellte Situation sol1 zeigen, wie 
schwierig, fast unloslich komplex die Frage 
der Lohngerechtigkeit ist. Die geschilderte 
Situation sol1 besonders anschaulich machen, 
dass ganz weitgehend nur eine schatzungs
weise Festste11ung der für die Lohngerech
tigkeit massgeblichen Daten moglich ist, 
gesehen sowohl auf die Lage der heutigen 
WeIt imganzem, wie auch gesehen auf die 
Lage der einzelnen Volkswirtschaft. Die Ho
he einer konkreten gerechten Lohnforderung 
hangt von vielen Daten ab, für die genaue 
Grossen festzuste11en gar nicht moglich ist. 
Diese Daten betreffen das von einer Volks
wirtschaft erreichte Produktivitatsausmass, 
die Preise der verschiedenen Gegensüinde 
des Konsums bis zu den Kosten von Produk
tionsmitteln, des Grund und Bodens bis zu 
den staatlichen Sozialinvestitionen (Verkehr, 
Spitaler, Bildungseinrichtungen). Tatsach
lich werden bei a11en Kollektivv,ertragsver
handlungen schatzungsweise die Lebenshal
tungskosten und das Produktiviilitsausmass 
in Rechnung gestellt. Die Gerechtigdeitsver
pflichtung gegenüber jener Milliarde, dem 
Viertel der Menschheit, bleibt unbeachtet. 
Die nur auf das Eigeninteresse der Gruppen 
abzielende Einkommensverteilung ist heute 
ungerecht. 

Moglich sind Vergleiche mit dem volks
wirtschaftlichen Leistungsvermogen und der 
darauf zurückgehenden DurchshnittslOhne 
anderer Uinder. So haben die spanischen 
Bischofe vor ungefahr 25 Jahren erkHirt, die 
Lohne der Arbeiterschaft Spaniens müssten 
um 100 Prozent hoher sein, also doppeIt so 
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hoch als sie tatsachlich waren. Der Nationa
lOkonom wird fragen, warum der Durch
schnittslohn um die Halfte zu niedrig war 
und wird fragen, wer dafür verantwortlich 
ist, dass die Leistungskraft der spanischen 
Volkswirtschaft so weit zurückblieb und ob 
die Anklage nur das Versagen der Unterneh
merfunktion betrifft oder auch den fehlen
den moralischen Ansporn, der zu ihrer vollen 
Entfaltung unerIasslich ist. Sicher ist, dass 
eine Verdoppelung des Durchschnittslohnes 
nicht über Nacht moglich ist, sondern dass 
erst die Veraussetzungen geschaffen werden 
müssen durch Investitionen in allen Berei
chen der Volkswirtschaft, bis der Produkti
vitatsgrad erreicht wird, der doppelt so hohe 
Lohne moglich macht. Einfache Lohnerho
hungen konnten gewiss erzwungen werden, 
aber nur um den Preis einer zu schweren 
Konflikten führenden Arbeitslosigkeit. Die 
Verantwortung für die zu niedrigen Lohne 
trifft die Wirtschaftspolitik, die es versaumt 
hat, auf die Steigerung der volkswirtschaft
lichen Produktivitat zu sehen, trifft aher 
auch jene, die vorausschauend hatten die 
Schaffung der Voraussetzungen für eine sol
che Produktivitatssteigerung urgieren sollen. 

Nach den vorangehenden Darlegungen ist 
in dem für die Lohngerechtigkeit massge
benden Datenbestand gegenwartig eine weit
gehende Verschiebung im Gange. Daraus den 
Schluss zu ziehen, dass sich auch die für die 
Lohnge rechtigkeit massgeblichen Prinzipien 
geandert hatten, ware voreilig. Diese Prinzi
pien werden unter den neuen Umstanden zu 
anderen Folgerungen führen, sie selbst aber 
bleiben die gleichen. Man denke an so funda
mentale Gerechtigkeitsprinzipien in der 
Lohnfrage wie das Beürfnisprinzip und das 
Leistungsprinzip. Die elementaren Lebens
und Kulturbedürfnisse mit dem Lohnein-
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kommen decken zu konnen, scheint eine 
selbstverstandliche Forderung der Lohnge
rechtigkeit zu sein. Aber schon wenn man 
an die elementarsten Bedürfnisse denkt und 
sich erinnert, dass eine Milliarde Menschen 
unter dem wirtschaftlichen Existenzmini
mum leben und dauernd hungern, scheint 
der hohe Lohn in den Industrielandern nur 
.gerecht, wenn in ihm die Verpflichtung gege
nüber jener Milliarde «Armster» gewahrt 
bleibt. Tatsachlich erfüllt seit Anfaug der 
Wirtschafskrise kein Staat mehr die von 
den UNO vorgeschlagene Leistung von 1 Pro
zent ihres Sozialprodukts (GP) für die Ent
wichklungslander. Die niedrigeren Prozent
satze, mit denen sich Under beteiligen, sind 
das Ergebnis von deren demokratischer Ver
fassung mit den damit gegebenen Moglich
keiten der Mehrheitsbeschlüsse, an denen 
die Arbeitnehmer ebenso beteiligt sind wie 
die anderen Berufsgruppen. Gerade die Ar
beitnehmer, die sich in den Industrielándern 
aus dem proletarischen Schicksal herausar
beiten mussten, sollten Verstandnis für die 
Verpflichtungen des Wohlfahrtsstaates von 
heute gegenüber dem Weltproletariat zeigen. 

Das Bedürfnisprinzip als Prinzip der 
Lohngerechtigkeit ist durch die Entwichk
lung der Bedürfnisgestaltung der Arbeitneh
mer in den Wohlstandslandern ganz weitge
hend als das erwiesen, was schon immer 
für unbestreitbar hatte gehalten werden sol
len: dass das Bedürfnisprinzip keine feste 
Bedürfnisgrosse bedeuten kann sondern 
nach Volkswirtschaften nur relativ zu um
schreiben ist. Niemand dürfte behaupten 
wollen, dass der Durchschnittslohn des Bür
gers der Vereinigten Staaten und der des Ita
lieners, der des Schweden und der des 
Griechen der gleiche sein müsste, um ge
recht zu sein. Der Durchschnittsbedarf ist 
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eine Verhaltnisgrosse, weil die sozialwirt
schaftliche Produktivitat eines Landes gar 
nichts anderes zulasst: auf die Dauer kann 
das Einkornmen den Wirtschaftsertrag nicht 
übersteigen. Der Witschaftsertrag ist bedingt 
durch Leistungen. Er hangt von Leistungsfa
higkeit und Leistungswillen abo Nicht nur 
diese sind von Volk zu Volk verschieden, 
nicht zuletzt ist die Rohstoff-und Kapitalaus
stattung der Volkswirtschaft für ihren Ge
samtertrag und für die mogliche Lohnhohe 
massgebend. Wie die Bedürfnisse sind daher 
auch die Leistungen relative Grossen. Das 
Ausmass der Lohneinkommen in den ver
schiedenen Uindern ist nicht nur durch die 
genannten Tatsachen bestimmt, sondern heu
te auch noch durch das Absinken des Wirt
schaftwachstums, durch die Verpflichtung 
zur Entwichklungshilfe, durch den Aufwand 
für die Behebung der angerichteten Unwelt
schaden, durch die Verteuerung des Erdols, 
durch die Verknappung und Verteuerung der 
Rohstoffe. 

Unverandert bleibt auch das schon mehr
fach erwahnte Grundprínzip der Lohngerech
tigkeit gültig: Der Durchschnittslohn ist be
dingt durch das Ausmass der volkswirt
schaftlichen Produktivitat, der voll gerechte 
Lohn daher durch Vollproduktivitat der 
Volkswirtschaft. Soweit diese nicht erreicht 
wird, muss der Durchschnittslohn unter der 
von der Gerechtigkeit geforderten Hohe blei
ben. Die Vollproduktivitat besteht darín, 
dass mit den vorhandenen Naturgütern, Ar
beitskraften und technischen Produktion
smitteln der mit ihnen erzielbare Ertrag 
erreicht wird. Die Vollproduktivitat ist nie 
ein fertiger sondern irnmer ein anzustreben
der Zustand. Die Haltung der verschiedenen 
Wirtschaftsgruppen bei diesem Streben ist 
die Frage der Gerechtigkeit, desgleichen aber 
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auch die Frage ihres Lebensstandards. Mach
tige Wirtschaftsgruppen konnen hohere 
Einkommensanteile am Sozialprodukt erz
wingen und dem Konsum zuführen. Die Ka
pitalbildung und die Investitionen müssen 
dann gekürzt werden mit der Folge, dass 
nicht die Vollproduktivitat der Volkswirt
schaft erreicht wird und dann die Einkom
men hin ter dem an sich Moglichen zurück
bleiben. Das gilt auch für die Lohneinkom
meno Der Lohnanteil am Nationaleinkommen 
erscheint in der Vergangenheit relativ kon
stant trotz der Macht der Gewerkschaften. 
Die Ursachen dafür bestehen in dem relativ 
konstanten Investitionsaufwand aus Unter
nehmenseinkornmen. Moglichkeiten der An
derung der Verteilungsquoten des National
einkornmens bestehen dann, wenn durch 
Monopole die Verteilungsquote im Interesse 
der Unternehmensgewinne überhoht ist. 
Staatliches Einschreiten gegen Beschran
kungen des Wettbwerbs ist die Massnahme 
gegenüber überhohten Monopolgewinnen. 

Auch in der heutigen Sicht der die Lohn
gerechtigkeit in jedem Land bedingenden 
Weltsituation behlilt die soziale Gerechtig
keit den ihr eigenen Anspruch und die ihr 
eigene Grenze. Der Anspruch ist gegeben auf 
Grund der Leistung der Arbeiterschaft für 
das zur Verteilung kornmende Sozialpro
dukt. In der verbandspluralistischen heuti
gen freiheitlichen Demokratie sind es vor 
allem die Partner des Kollektivvertrages, die 
an die Verpflichtung zur sozialen Gerechtig
keit gebunden sind. Massgebend ist daher 
der Produktivitatsstand der Volkswirtschaft 
der Stand der Lebenskosten auf Grund der 
Preisbewegungen. Diese Seite der sozialen 
Gerechtigkeit ist in hohem Ausmass be
stimmt durch die Interessen der Arbeiter
schaft an ihrem Realeinkornmen. Nach der 
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anderen Seite setzt die soziale Gerechtigkeit 
Lohnforderungen bei Kollektivvertragsver
handlungen die Grenze, dass dem was für 
das Produktivitiitswachstum und die Gegen
warts- und Zukunftsaufgaben des Staates 
notwendig ist, Rechnung getragen werden 
muss. Die Beachtung der Gemeinwolherfor
dernisse ist wesentlicher Teil der Verpfich
tungen der sozialen Gerechtigkeit. Leider 
wurden sie in den Industriestaaten zu haufig 
und zu schwer verletzt. Die Folge ist die 
weltweite Inflation und tiefreischende Zer
reissung der gesamtwirtschaftlichen Funk
tionszusammenhange. Darum ist es sicher 
einer der Irrtümer der «Allgemeinen Theo
ríe» von Keynes, dass die Arbeiter deshalb 
«viel vernünftigere Nationalokonomen sind 
als die klassische Schule», weil sie mehr 
auf Geldlohn bedacht sind als auf Reallohn 8. 

Den Beweis dafür hat weder seine eigene 
Theorie noch die von ihr ausgehende Lohn
politik erbracht. J edenfalls haben es sich die 
Okonomen zu leicht gemacht, die glaubten, 
die nach 1960 einsetzende Inflation einfach 
als «sakulare» Inflation mit der Hoffnung 
auf ein standig fortschreitendes Wirtschafts
wachstum akzeptieren zu k6nnen. Sie hatten 
müssen die Gefahr sehen, in die durch eine 
inflationare Lohnpoltik die Welt kommt. Die 
Weltwirtschaftskrise, die wir heute erleben, 
ist die Folge ihrer Kurzsichtigkeit. 

Die soziale Gerechtigkeit stellt nicht nur 
Forderungen im Interesse der am Kollektiv
vertrag Beteiligten und ihrer Berücksichti
gung des staatlichen Gemeinwohlbedarfs in 
Gegenwart und Zukunft, sondern bezieht 
sich auch auf das Lohngefüge (Lohnstruktur 
einer Volkswirtschaft). Starke gewerkschaft-
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liche Organisationen haben in den 70er J ah
ren bewiesen, dass sie in v6lligem Gegensatz 
zur staatlichen Wirtschaftspolitik Lohnfor
derungen durchzusetzen vermogen, die sich 
nachteilig auf die von der Regierung ange
strebte Festigung des wirtschaftlichen Ge
meinwohls auswirken, aber auch die Ar
beiterschaft nachgeordneter Produktion
weige benachteiligen, weil diese unter dem 
Kostendruck die Preise erh6hen mussten 
und daher keine neue Kostenerhohung zu
liessen. Das sozial gerechte Lohngefüge 
schliesst nicht aus, dass ausser den kolletk
tivvertraglichen L6hnen LeistungslOhne ge
fordert werden k6nnen. H6here Leistungen 
sind im Interesse der Produktivitatssteige
rung gelegen, sie k6nnen aus dem Willen der 
Arbeiterschaft zustande kommen. Denn die 
KollektivvertragslOhne sind Mindestl6hne, 
darüher hinaus k6nnen Arbeitergruppen 
durch h6here Leistungen h6here Einkommen 
erzielen. Das ist namentlich der Fall in 
Volkswirtschaften, in denen die 40 Stunden 
Woche eingeführt ist und Arbeitergruppen 
durch Oberstunden zu h6heren LeistungslOh
nen kommen wollen. Vielleicht bestehen in 
solchen Bestrebungen innerhalb der Ar
beiterschaft die eigentlichen signifikanten 
Entwicklungen von heute. Eine andere Ent
wicklung von weitreichender Bedeutung 
besteht darin, dass Arbeitergruppen in Team
work, das sie selbst organisieren und in dem 
sie sich gegenseitig zuro Leistungsanspor 
werden, zu Formen der Mitbestimmung und 
der Mitverantwortung in der Untemehmen
sgestaltung und Unternehmensführung ge
langen, die ihnen ausser Leistungsl6hnen 
eine v611ig neue Stellung als Mitarbeiter im 

8. J . M. KEYNES, The General Theory 01 Employment, Interest and Money, 1946, 14 f. 
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Unternehmen gibt. Dadurch würde entschei
dend die Lage des Arbeiters als die eines 
blossen Befehlsempfangers überwunden, er 
ware nicht mehr auf einen gleichbleibenden 
Arbeitseinsatz festgelegt, vielmehr konnte er 
seine kreativen Fahigkeiten entwickeln und 
so zu einem zutiefst die menschliche Selbst
verwirklichung und Lebenserfüllung ermo
glichenden Berufsalltag kommen. 

In der freiheitlichen Gesellschaft konnen 
Kollektivvertragsverhandlungen in der Lohn
frage zu Konfliktsituationen f1Uhren, die 
moglicherweise zu Kampfhandlungen wie 
den Streik führen. Der Streik ist die Ar
beitsverweigerung durch die organisierte 
Arbeiterschaft zur Erreichung wirtschaftli
cher, sozialer oder politischer Ziele. Der 
Streik kann .ein unerlassliches Mittel in der 
Hand der organisierten Arbeiterschaft bil
den, um berechtigte Ansprüche durchzuset
zen. Die Arbeiterschaft will durch Schadi
gung der Arbeitgeber diese zur Anerkennung 
von Forderungen zwingen. Nicht nur die 
Lohne, sondern auch andere Arbeitsbedin
gungen konnen in Frage stehen. Geschadigt 
werden aber auch die Arbeitnehmer selbst, 
weil ihr Lohneinkommen ausfallt, dafür ihre 
Gewerkschaft Streikgelder zahlt, die aus 
Beitragen der Gewerkschaftsmitglieder stam
meno Werden offentliche Versorgungsbetrie
be (Verkehrsunternehmungen, Post, Elektri
zitat) bestreikt, sind gróssere Teile der Ge
sellschaft oder diese in ihrer Gesamtheit 
geschadigt. Haufen sich die Streiks, entste
hen mehr oder weniger schwerwiegende 
Schaden für die Volkswirtschaft. Ein Bei
spiel hiefür ist die Volkswirtschaft Englands 
mit der schweren Abwertung des einst so 
stolzen Pfundsterling (L). 

Die Erfahrungen mit den Folgen von 
Streiks haben zu wichtigen Einsichten ge-
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führt. Sie wurden in L1indern mit ideologisch 
oder fachlich geteilter Gewerkschaftsbewe
gung zu wenig beachtet. Zu diesen Einsichten 
gehort die Unterscheidung zwischen dem 
offiziellen und dem wilden Streik. Der er
stere istder von der Gewerkschaftsführung 
gebilligte, der letztere der ohne solche Billi
gung oder gegen den Willen der Gewerk
schaftsführung entstandene Streik. In Lan
dern mit starken Gewerkschaften sind diese 
sich der Risiken bewusst, die eine Überspan
nung des Gebrauches der Streikwaffe für 
die Gewerkschaften und die Gewerkschafts
führung bedeuten. Den Arbeitgebern wurde 
oft vorgeworfen, dass sie in der Zeit der 
Vollbeschaftigung und des Zustroms von 
Gastarbeitern gegenüber Streiks und Streik
drohungen zu nachgiebug waren, uro die mit 
der überkonjunktur gegebenen Moglichkei
ten ausnützen zu konnen. Nicht zu übersehen 
ist das Interesse kommunistischer Gruppen 
an der durch überhohte Lohnforderungen 
in Gang gehaltenen Inflation, was der fran
zosische Gewerkschaftsführer André Gorz 
vor der Industriegewerkschaft Metall in 
Oberhausen 1972 so ausdrückte: «Die Lohn
politik ist das wichtigste Mittel der Arbeiter
bewegung, um den Kapitalismus in eine 
Krise zu treiben. Die klassische Wirkung der 
tarifpolitischen Erfolge der Arbeiterbewe
gung mus s es sein, Preiserhohungen auszulO
sen und die inflationistische Krisse zu be
schleunigen». Dass je über eine Million Ar
beiter in den von der Inflation betroffenen 
Staaten ohne Arbeit sind, scheint diesen «Ar
beiterführern» keine Sorge zu machen. 

Für die Streikethik, also die sittliche 
Beurteilung des Streiks, ergeben sich wegen 
seiner Wirkungen folgende Grundsarze: Der 
Streik ist nur als letztes Mittel berechtigt, 
wenn alle Mittel zur friedlichen Beilegung 
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eines Arbeitskampfes ernstlich versucht wur
den; zu diesen gehoren zweckmassige Metho
den der Kollektivvertragsverhandlungen und 
des Schlichtungsverfahrens. Für die Streit
parteien muss die Moglichkeit voller Infor
mation über die für die Lohngerechtigkeit 
im konkreten Fall massgebenden Wirtchaft
sdaten bestehen. Der «Generalstreik» ist 
wegen seiner Auswirkungen auf die Gesamt
gesellschaft nur als Mittel im Kampf um 
wichtigste Güter der Gemeinschaft oder um 
grundlegende Freiheitsrechte gerechtfertigt, 
wenn diese durch eine rechtmassige oder un
rechtmassige Regierung verletzt werden. 
Der Generalstreik ist das Hauptmittel des 
gewaltlosen (unbewaffneten) Widerstandes 
und ist nach den für diesen geltenden Prin
zipien zu beuarteilen (nur Verteidigung gege
nüber Missbrauch der Staatsgewalt, nicht 
Angriffsaktion zum Staatsumsturz). Der «po
litische Streik» zur Verwirklichung von Zie
len, die auf verfassungsmassigem Wege in 
der Demokratie nicht erreicht werden kon
nen, ist nur berechtigt wenn eine Regierung 
sich Verstossen wider die Gerechtigkeit 
schuldig macht die zum politischen Wider
stand berechtigen. 

In verschiedenen Staaten ist langere Zeit 
die Frage einer Streikgesetzgebung erortert 
worden. Unüberwindliche Schwierigkeiten 
bildeten den Haptgegenstand der Diskussion. 
Wollte man eine Urabstimmung der vom 
Streik Betroffenen zur Voraussetzung der 
Berechtigung des Streiks machen erhebt 
sich die Frage, ob zur Abstimmung nur Ge
werkschaftmitglieder oder alle Beschaftigten 
eines Wirtschaftsweiges zuzulassen sind. Ge
werkschaftsführer wandten ein, dass sie 
gegen ihr besseres Urteil zur Ausrufung eines 
Streiks gezwungen werden konnten, wenn 
sich eine Mehrheit dafür entscheidet. Dazu 
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kommt noch die Frage der Kontrolle der 
freien Beteiligung an der Abstimmung, wer 
sie ausüben konnte und mit welchen Metho
den. Abgelehnt wird von allen Seitn eine 
Zwangsschlichtung durch staatliche Organe. 
Gute Gründe sprechen dagegen für ein frei
williges Schlichtungsveahren durch einen 
von beiden Seiten beschickten Senat, des sen 
Schiedsspruch durch Ablehnung von der 
einen oder anderen Seite unverbindlich ge
macht werden kann. 

Der Staat ist berechtigt, Streiks zu ver
bieten, die mit seinen Gemeinwohlverpflich
tungen (Selbstverteidigung, Gesundheitss
schutz, offentliche Versorgungsbetriebe) un
vereinbar sind (in den USA Moglichkeiten 
der Untersagung dieser drei Arten von 
Streiks auf die Dauer von 80 Tagen: Taft
Hartley Act. 1944). 1m Streikfall müsste der 
Staat durch Gesetze die Freiheit der Arbeit
nehmer und der Arbeitgeber schützen und 
Gewaltund Einschüchterungshandlungen un
terbinden. Nichts einzuwenden ist gegen 
Streikposten, die nur mit Mitteln sachlicher 
Aufklarung Arbeitswillige beeinflussen wo
lleno Ein allgemeines staatliches Streikverbot 
kann berechtigt sein, wenn und so lange bei 
schweren volkswirtschaftlichen Schowierig
keit die Regierung kein anderes Mitel hat, 
privates Kapital zu unerlasslichen Investitio
nen ins Land zu bringen und die Funktions
fahrigkeit der Volkswirtschaft wieder zu 
erreichen. 

Fachleute der Theorie und Praxis der So
zialbeziehungen in Volkswirtschaft und Un
ternehmen haben schon mehrfach ihre über
zeugung mit Nachdruck dahin geaussert, 
dass der Streik als Arbeitskampfmittel der 
Vergangenheit angehoren und von den Ge
sellschaften moderner Hochkultur als Relikt 
unterentwickelten Bewusstseins über die 
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Forderungen wahrer Menschlichkeit im Be
reich der wirtschaftlichen Kooperation ge
wertet werden sollte. Mit diesem Urteil 
wollen allerdings die Fachleute nicht die Be
deutung des sozialen Konfliktes für die Ent
wichklung des wirtsehtlichen und sozialen 
Fortschritts bestreiten. Nicht nur ist der so
ziale Konflictk in der kompliziert arbeitstei
ligen Volkswirtsehaft unvermeidlich, er kann 
entscheidender Faktor des Ansporns zur 
Rationalisierung von Wirtschaftsprozessen 
sein mit der Folge einer reichlicheren und 
besseren Produktiviilit, die schliesslieh auch 
der Befriedigung von Kulturbedürfnissen 
zugute kommt. Das hindert nicht, dass die 
Form der Austragung der sozialen Konflikte 
eine Frage des humanen Gewissens bleibt. 

Lohn entsteht auf der Grundlage einer 
Beschaftigung. Wo ein Arbeitnehmer kein 
Einkommen aus einer Besehaftigung erhalt, 
wird in den meisten Kulturstaaten ein Ein
kommen durch die Arbeitslosenunterstüt
zung geschaffen. So loblich das ist, die sozia
le Gerechtigkeit verlangt mehr. Die christli
che Soziallehre hat immer ein Recht «zur» 
Arbeit, namlich zum Erwerb des Lebennun
terhalts durch Arbeit vertreten. Die franzO
sischen Frühsozialisten (P. J. Produhon, Ch. 
Fourier, L. Blanes) haben ein Recht «auf» 
Arbeit vertreten ,das der Staat zu befriedigen 
habe. Der Staat konnte es nur, wenn el' Herr 
über die Produktionsmittel und des Arbeit
seinsatzes ware. Das ware der Vollsozialis
mus und das Ende der Freiheit. Die christli
che Soziallehre hat daher immer eil1 Recht 
«auf» Arbeit bestritten, sie hat aber ihrer
seits zu wenig beachtet, dass das Recht 
«zur» Arbeit die Verpflichtung des Staates 
zu einer Politik der Vollbeschaftigung be
gründet, weil er durch die distributive 
gerechtigkeit dafür verantwortlich ist. 
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Ausserdem besteht die Sozialpflicht des 
Privateigentums zur Schaffung von Arbeit
splatzen durch Investitionen. Für beide, das 
Privateigentum und den Staat, bestehen 
Verpfl:ictungen zur Vorsorge, dass die Ar
beitnehmer zu Arbeitsplatzer kommen Kon
nen und zwar moglichst naeh ihrem Recht 
auf freie Berufswahl. Die freie BerufswahI 
wird nicht immer, voll zu gewahrleisten sein, 
weil de WÜllsche der Arbeitsuchenden un
begrenzt, die Zarl der Arbeitsplatze wegen 
der für ihre Schaffung erforderlichen Vo
raussetzungen begrenzt ist. Die weniger 
atraktiven, aber im Allgemeininteresse not
wendigen Arbeiten sollten hoher entlohnt 
werden, um so ein Motiv zu schaffen für die 
zu solchen Arbeiten Bereiten. 

Die Vollproduktivitat der Volkswirt
schaft, so wurde dargelegt, ist bestimmend 
für den volkswirtschaftlich richtigen und ge
rechten Lohn. Die Vollproduktiviilit wird 
nicht erreicht, wenn nicht alle Arbeitswilli
gen Beschaftigung finden konnen. Daher ist 
die Politik der Vollbeschaftigung nicht nur 
eine Forderung des Rechtes eines jeden 
Staatsbürgers zur Arbeit und zum Erwerb 
des Lebensunterhalts. Die Wirtschafts-und 
Sozialpolitik mit dem Zie! der Vollbesehaf
tigung ist aueh eine Forderung der Geme
inwohlverpflichtung des Staates. Nur in 
einer vollproduktiven und vollbeschaftigten 
Volkswirtschaft kann der Lohngerechtigkeit 
voll genüge geschehen. Dabei ist an die B~ 
schaftigung aller Staatsbürger zu denken. 

Dagegen wirft die Tatsache, dass in Euro
pa im Jahre 1974 10 Mionen Gastarbeiter 
beschaftigt waren, unter dem Gesichtspunkt 
der sozialen Gerechtigkeit vielfache Fragen 
auf. War es gerecht, auf eine überhohte 
Wachstumsrate abzuzielen mit der Folge der 
Überbeschaftigung, der gewerkschaftlichen 
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überhohten Lohnforderunger, der Inflation, 
der Gefahr des Zusammenbruches der Kon
junktur. War es sozial gerecht, die Gastar
beiter die schmutzigen Arbeiten tun zu las
sen, einen Grossteil in nicht menschenwür
digen Wohnílllgen unterzubringen? War es 
gerecht, beim Eintreten der Rezession einen 
Grossteil von ihnen in ihre HeimatHinder zu 
schicken (ein kleineres Land brüstet sich 
mit einer verhaltnismassig kleineren Ar
beitslosenziffer,sagt aber nicht, dass 42.000 
Gastarbeiter in ihre Heimat zurückgekehrt 
sind). Gewiss kann man geltend machen, das s 
die Gastarbeiter Verdienstmoglichkeiten ge
funden und Geld an ihre Angehorigen in die 
Heimat geschickt haben. Dagegen erhebt sich 
die Frage, ob es nicht menschenwürdiger 
und sozial gerechter gewesen ware, den Her
kunftslander Wirtschaftshilfen zu bieten, so 
die Beschaftigung der Arbeiter in ihrem 
Heimatland und ihnen das Verbleiben in Fa
milie und Heimat zu ermoglichen. 

Bisher wurde hauptsachlich von der so
zialen Gerechtigkeit gesprochen. Sie betrifft 
das Verhaltsis der verschiedenen Interessen
grupen zueinander unter dem Gemeinwohla
spekt. Die kommunitative Gerechtigkeit wird 
heute in Lohnfragen nur selten erwahnt, 
weil mit dem Kollektivvertrag alles geregelt 
scheint. Nun ist die kommunitative Gerech
tigkeit im engeren Sinn Vetragsgerechtig
keit, die nach dem Aquivalenzprinzip die 
Wertgleichheit von Leistung und Gegen
leistung fordert. Der einzelne Arbeitnehmer 
tritt nach den Kollektivvertragsvereinbarun
gen in das Lohnverhaltnis ein. Arbeitgeber 
und Arbeitnemher übernehmen damit be
stimmte im Kollektivvertrag geregelte Verp
flichtungen, der Arbeitgeber die Verpflich
tung des vereinbarten Lohnes und der Er
füllung der anderen Rechtsansprüche des 
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Arbeitnehmers, der Arbeitnehmer über
nimmt die Verpflichtung, die vereinbarte 
Arbeit zu leisten. Dieser Individualvertrag 
fallt in den Bereich der «strengen Gerechtig
keit», eben der beiderseitigen Leistung nach 
dem f.\quivalenzprinzip. Dieser Arbeitsver
trag kann von beiden Seiten verletzt wer
den, z. B. von den Arbeitgebern durch For
derungen kollektivvertraglich nicht vere
inbarter Leistungen, von Arbeitnehmerseite 
durch schlechte oder langsame Arbeit (Ar
beitzurückhaltung) z. B. zum Zwecke der 
Arbeitsstreckung (Erzielung langerer Be
schaftigung bei Wohnbau, Strassenbau oder 
anderen nicht leicht zu kontrollierenden 
Arbeitsvorgangen). Nicht zu vergessen ist, 
dass die kommunitative oder Vertragsgerech
tigkeit auch in dem Sinne streng verpflichtet, 
das s Nichterfüllung der vereinbarten Lei
stung zu Schadenersatz verpflichtet. Dass 
heute davon niemand spricht, hat seinen 
Grund darin, das s der Arbeitskampf, der 
Kampf der Arbeitnehmer gegenüber den Ar
beitgebern, als das Natürliche gilt. Dies 
geht zurück auf die Marxsche Idee des Ka
pitaleigentums, wonach dieses «gesellschaft
liche Macht» (Kommunistisches Manifest) 
ist, die es den Eigentümern ermoglicht, Ar
beitnehmer auszubeuten. Kleine Gruppen, 
besonders junger Sozialisten und Kommuni
sten, halten an dieser Idee fest, obwohl in 
den Industriestaaten durch die Wohlstand
sentwicklung, an der auch die Arbeitnehmer 
teilhaben, die Marxsche Idee der Klassenge
sellschaft und des Klassenkampfes den Ar
beitnehmern eher fremd geworden ist, je
denfalls die Arbeitnehmerschaft sich nicht 
als Proletariat fühlt oder bezeichnen lassen 
will. 

Zuro Abschluss sei darauf hingewiesen, 
dass in den vorangehenden Darlegungen die 
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Arbeit erstens als Ordnugsprinzip der Sozial
wirtschaft, zweitens als ranghoheres im Ver
gleich zum Eigentum ersichtlich gemacht 
werden sollte, dazu drittens, dass das Priva
teigentum als gesellschaftliches Ordnung
sprinzip die Voraussetzung dafür bildet, dass 
die Arbeit selbst zu vollem Recht Ordnung
sprinzip der Sozialwirtschaft werden kann. 
Der Kommunismus aller Arten hat den Be
weis erbracht, dass die Arbeit in einer Ge
sellschaft ohne Privateigentum kein Ord
nungsprinzip sein kann. Die Arbeitnehmer 
dürfen sich nicht organisieren, das Koali
tionsrecht ist ihnen genommen, die bestehen
den Gewerkschaften haben nur die Funktion, 
den Willen der Herrschenden bekannt und 
wirksam zu machen. Die Arbeit ist rangho
heres Ordnungsprinzip als das Kapitaleigen
tum, weil an die menschliche Person gebun
den und durch die Werte der Person vor 
Erniedrigung geschützt. Diesen Schutz wirk
sam zu machen, ist der Zweck der Menschen
rechte und des staatlichen Arbeitshechts. 

Wenig ist erreicht. wenn, wie es oft 
geschieht, gesagt wird, dass der Arbeit der 
Vorrang vor dem Kapital zukommt und un
ter diesem nur die sachlichen Produktions
mittel verstanden werden. Was damit gesagt 
wird, ist eine Selbstverstandlichkeit, trifft 
¡;¡.ber überhaupt nicht das Arbeitsverhaltnis. 
Denn klarerweise konnen die sachlichen Pro
duktionsmittel keine Verpflichtung haben. 
Verpflichtungen kann nur der Mensch haben. 
Die zwischenmenschlichen Beziehungen im 
Arbeitsverhaltnis (human relations in in
dustry) bestehen zwischen den Arbeitneh
lllern und Arbeitgebern, nicht zwischen Ka
pital und Arbeit. Die Arbeitgeber haben die 
den Eigentümern von Kapital erwachsenden 
Pflichten zu wahren. Nicht tote Sachen als 
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Kapital und der Arbeitnehmer als Person 
stehen sich gegenüber, vielmehr sind die Ar
beitgeber und Kapitaleigentümer genau so 
menschliche Personen wie die Arbeitnehmer, 
beide stehen unter dem Gebot der Mitmen
schlichkeit oder des mitmenschlichen Bru
dertums, beide tun sich selbst das Beste, 
wenn sie zu allererst auf das Gemeinsame 
sehen, das für jeden der beiden der mit ve
reintem Einsatz zu erzielende Unternehmen
serfolg ist, und sich zum Prinzip der Ver" 
standigungsbereitschaft über Lohnanteil und 
Gewinnanteil bekennen. Das würde ein Ver
hliltnis der Sozialpartenerschaft in dem Sinn 
bedeuten, dass beide Seiten sich zu vollem 
Engagement im gemeinsamen Interesse be
reit finden, aber auch bereit zur Verstandi
gung über die Verteilung des in gemeinsa
mer Arbeit Erreichten. Das schlOsse Kon
fliktsituationen nicht aus, aber sie würden 
eher die Ausnahme bilden. Der Wille zur 
Sozialpartnerschaft wird in der schon nahen 
Zukunft vonausschlaggebender Bedeutung 
sein, wenn nur einmal verstanden wird, dass 
die Zeit der unkritischen Zukunftshoffnun
gen vorbei ist und dass die sich bereits 
abzeichnenden Wirklichkeiten unerbittlich 
neue Denk-und Verhaltensweisen fordern 
werden. Diesen neuen Wirklichkeiten musste 
ein Grossteil der vorangehenden Darlegun
gen gewidmet werden, weil damit ganz neue 
Voraussetzungen für den gerechten Lohn 
entstehen. Weil die Schwierigkeiten so gross 
sein werden, scheint die Verstandigungsbe
reitschaft der im volkswirtschaftlichen Pro
zess auf Arbeitnehmer-und Arbeitgeberseite 
Beteiligten so unerlasslich, namlich die Ver
standigungsbereitschaft in der Form einer 
sozialpartl1erschaftlichen Regelung der an
stehenclen Schwierigkeiten im gemeinsamen 
Interesse. 



Hoy en día el problema del salario justo se plantea de una manera totalmente 
nueva porque se ha realizado y sigue realizándose una modificación muy extensa 
de los datos al respecto. A esta novedad de datos pertenece la disminución del 
crecimiento económico, la escasez de materias primas, la inflación universal, las 
altas cifras de paro, el crecimiento de la población mundial, la penuria de alimen
tos en muchas naciones y la nueva ordenación económica pedida por los países 
en vía de desarrollo. El postulado de justicia se hace patente de una manera in
mediata por el hecho de que los ingresos per cápita (estadística de la ONU) de los 
40 países más pobres del mundo con un número total de mil millones de habitan
tes han subido en el período de diez año de 105 a 108 dólares, mientras que los 
ingresos de los países industrializados subieron de 3.100 a 4.000 dólares; por 
tanto 3 dólares por un lado y 900 por el otro. Nadie en los países industrializados 
puede desconocer el hecho de que la creación de unas cond iciones de vida dignas 
para estos mil millones de personas es una exigencia urgente de la justicia con la 
subsiguiente limitación de las propias exigencias de aumento de ingresos y de 
prosperidad. 

De hecho actualmente en los países industrializados todavía sigue vigente la 
vieja actitud que espera que los ingresos reales de los trabajadores y empresarios 
se conserven e incluso aumenten. La época en que tales aspiraciones se realicen 
se acabó definitivamente tal como dejan entrever los mencionados datos. La men
talidad deseable debería ser a tener en cuenta primero la realidad de los datos 
económicos actuales, segundo cumplir con los postulados de la justicia y frater
nidad humana y tercero colaborar para alcanz.ar la plena productiVidad económica 
basándose en los nuevos datos económicos. 

El salario justo es un problema de la justicia social y hay que contemplarlo 
actualmente en su dimensión universal y al mismo tiempo económica. Con su 
habitual egoísmo, los grupos de intereses intentan lograr en el contrato colectivo 
participaciones lo más altas posibles en los ingresos de la producción bajo la 
forma de dinero. Es lo trágico de la democracia libre en su configuración actual; 
en ella la idea de libertad del individuo es defendida por los grupos de intereses 
organizados, que sólo persiguen la satisfacción de sus intereses. El Estado, res
ponsable de la conservación y del desarrollo del bien común, no debe inmiscuirse, 
los gobiernos incluso se empeñan en demostrar su actitud «social. tratando de 
ajustarse a las expectativas de ingresos de las masas, por la simple razón de ganar 
votantes para su partido. La crisis económica y el paro consiguientes deberían 
ser prueba suficiente del carácter «antisocial. de esta política. 

La justicia social obliga a los grupos de intereses a considerar en sus exigen
cias las obligaciones respecto al bien común del Estado (inversiones sociales: ins
talaciones de formación, hospitales, tráfico) pero particularmente respecto a las 
obliqaciones sociales frente a los países en vía de desarrollo. A partir de la 
crisis económica ya no ha sido alcanzado el uno por ciento del producto social 
que la ONU propone como contribución de cada Estado para la ayuda a los países 
en vía de desarrollo. ¿Es socialmente justo aspirar a aumentos de inqreso en los 
Estados industrializados e ignorar la miseria de mil millones de hombres con un 
ingreso anual per cápita de 108 dólares? 


